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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 

2022/062 

öffentlich  

Datum 
19.08.2022 

Aktenzeichen 
III.3.2 

Federführend: 
Frau von Lowtzow 

 
Betreff 
 
Erhöhung der städtischen Förderung von Kinder- und 
Jugendfreizeitfahren/internationalen Begegnungen 
 

Beratungsfolge 

Gremium 

Datum Berichterstatter 

Sozialausschuss 13.09.2022  
 

 

 

Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der 
Ausschüsse: 

 Statusbericht 

X Abschlussbericht 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Erhöhung der städtischen Förderung von Kinder- und Jugendfreizeitfahrten/internationalen 

Begegnungen von 3,00 € auf 4,00 € pro Tag und Teilnehmer*in rückwirkend zum 01.07.2022 
wird zugestimmt. 
 

2. Sofern der Kreis Stormarn/Kreisjugendring Stormarn e.V. seine Förderung von Kinder- und 
Jugendfreizeitfahrten zukünftig erhöhen wird, verfährt die Stadt Ahrensburg analog und erhöht 
die Förderung in gleicher Höhe. Voraussetzung ist, dass die Verwaltung inhaltlich zustimmt 
und das erforderliche Budget vorhanden ist. Dieser Vorgehensweise der Verwaltung wird zu-
gestimmt. 

 
 
Sachverhalt: 
 
Stormarner Jugendgruppen erhalten vom Kreis Stormarn für ihre Kinder- und Jugendfreizeiten und 
internationalen Begegnungen einen Zuschuss pro Tag und Teilnehmer*in. Gleichzeitig fördern alle 
Städte und Gemeinden Stormarns die Freizeitfahrten/internationalen Begegnungen mit einem Zu-
schuss pro Tag und Teilnehmer*in in gleicher Höhe auf Grundlage einer Vereinbarung. Diese wur-
de zwischen der Stadt Ahrensburg und dem Kreisjugendring Stormarn e.V. am 10.12.2001 ge-
schlossen. 
 
Die Zuständigkeit für die Auszahlung und Abrechnung der Freizeitfahrtenzuschüsse wurde dem 
Kreisjugendring Stormarn e.V. übertragen. Er übernimmt die vollständige Abrechnung und Abwick-
lung für den Kreis Stormarn und die Stadt Ahrensburg. Derzeit beläuft sich die Förderhöhe von 

Finanzielle Auswirkungen: X JA  NEIN 

Mittel stehen zur Verfügung: X JA  NEIN 

Produktsachkonto: 36200.5318036 

Gesamtaufwand/-auszahlungen: 25.000 € 

Folgekosten: Jährlich 25.000 € 

Bemerkung: 
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Kreis und Stadt auf jeweils 3,00 € pro Tag und Teilnehmer*in. Der Kreisjugendring e.V. erhält von 
der Stadt gemäß der Vereinbarung von 2001 für die anfallenden Verwaltungskosten eine Vergü-
tung, die mit 0,17 € pro Tag und Teilnehmer*in berechnet wird. 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises beschloss am 30.05.2022 die Förderung der Kinder- und 
Jugendfreizeiten und internationalen Begegnungen durch den Kreis Stormarn auf 4,00 € pro Tag 
und Teilnehmer*in zu erhöhen. Der Kreisjugendring Stormarn e.V. bittet die Stadt, diese Erhöhung 
ebenfalls zu vollziehen und ihren Zuschuss anzupassen. Ein zusätzlicher Verwaltungsmehrauf-
wand entsteht nicht. 
 
Der Auflistung über die Entwicklung der Kosten der Freizeitfahrtenförderung und der Verwaltungs-
kosten der Stadt Ahrensburg im Zeitraum 2002 bis 2021 (Anlage) ist zu entnehmen, dass eine 
Zuschusserhöhung regelmäßig erfolgte, zuletzt 2019. Die Erhöhung der Förderung diente der An-
passung im Rahmen des Inflationsausgleiches. In 2022 ist eine Erhöhung durch die erheblichen 
Kostensteigerungen im Bereich der Übernachtungs- und Verpflegungskosten erforderlich. 
 
Mittel stehen im PSK 36200.5318036 je 25.000 € für 2022 und 2023 zur Verfügung. Aktuell gibt es 
zusätzlich noch ein Guthaben beim Kreisjugendring. Pandemiebedingt gab es in den Jahren 2020 
und 2021 deutliche Rückgänge der Kinder- und Jugendfreizeiten. Das ist auch für das Jahr 2022 
zu erwarten. Würde das Antragsniveau wieder wie 2019 erreicht werden, wäre das Budget voraus-
sichtlich auch zukünftig auskömmlich. Die Statistik der letzten zwanzig Jahre zeigt, dass trotz Er-
höhung des Zuschusses die Mittel in Höhe von 25.000 € immer auskömmlich waren (Anlage). Ggf. 
muss eine Anpassung der Mittel für 2024 erfolgen. 
 
Kinder- und Jugendfreizeitfahrten sind eine wichtige Möglichkeit, jungen Menschen durch das Zu-
sammenleben in Gruppen soziales Lernen zu vermitteln. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Freizeitfahrten stellen einen wichtigen Beitrag zur Integration 
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen dar. Darüber hinaus bieten sie Erholung vom (Kri-
sen-)Alltag und können helfen, die pandemiebedingten Einschränkungen abzufedern, die junge 
Menschen in den letzten Jahren im besonderen Maße betrafen. 
 
Da im Juni keine Sozialausschusssitzung stattfand, war die Bitte des Kreisjugendrings Stormarn 
e.V. an den Ahrensburger Bürgermeister, eine Erhöhung der städtischen Förderung vorzunehmen 
und dies schon zu Beginn der Sommerferien umzusetzen. Im Hauptausschuss (Bericht des Bür-
germeisters) erfolgte im Juni ein einstimmiges, positives Meinungsbild. Es konnte dadurch kurzfris-
tig eine temporäre, befristete Erhöhung vom 01.07.2022 bis 30.09.2022 vorgenommen werden. 
Freizeitfahrten in den Sommerferien profitierten daher bereits vom höheren Förderbetrag. 
 
Es wird empfohlen, einer Erhöhung der städtischen Förderung auf 4,00 € pro Tag und Teilneh-
mer*in rückwirkend zum 01.07.2022 zuzustimmen und grundsätzlich den Zuschuss der Stadt 
Ahrensburg bei zukünftiger Erhöhung des Zuschusses durch den Kreis Stormarn/Kreisjugendring 
Stormarn e.V. analog in gleicher Höhe anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Eckart Boege  
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
 
Auflistung Freizeitfahrtenförderung und Verwaltungskosten von 2002 bis 2022 
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